
8. Oktober 2014

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 10:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 13:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12.30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen - so-
genannte kleine Anfragen - an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb 14 Kalendertage. Die Anfragen und 
Antworten werden wöchentlich gesammelt und im Internet 
unter www.bornheim.de unter Rathaus/Rat und Ausschüsse 
veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 - 01:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.
Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 181 
   o.    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an:

CDU
montags 15 - 17 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Anschrift: Rathausstraße 2 
Telefon: 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 27 / 90 99 377
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

ABB
nach Vereinbarung
Paul Breuer 
Anschrift: St.-Georg-Str. 20, 
Telefon: 0 15 73 / 2 48 39 97 
Fax: 0 22 36 / 9 29 16 74
E-Mail: bornheimer123@  
 yahoo.de

Die Linke
montags 17 - 18 Uhr
Michael Lehmann
Anschrift: Frankfurter Str. 2
Telefon: 0 22 22 / 977 988
E-Mail: milebo@web.de

24 Stunden-Hotline für 
Störungen der Wasserver-
sorung, Abwasserbeseitung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kos-
tenlose offene Sprechstun-
de im Rathaus, Raum 553,  
am 16. Oktober, 14 - 17:30 
Uhr.
Auskunft bei der Stadt Born-
heim: Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Haupt- und Finanzausschuss
Dienstag, 21.10.2014, 18 Uhr, Europaschule Bornheim, Aula, 
Goethestraße 1, 53332 Bornheim

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 22.10.2014, 18 Uhr, Europaschule Bornheim, Aula, 
Goethestraße 1, 53332 Bornheim

Die nächsten Sitzungen
Die Sitzungen sind öffentlich. Weitere Informationen (Tages-
ordnung und Sitzungsunterlagen) gibt es auf der Internetseite 
der Stadt Bornheim direkt unter session.stadt-bornheim.de.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), und 
der §§ 3 und 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687) hat der Rat der 
Stadt Bornheim in seiner Sitzung am 11. September 2014 fol-
gende 3. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der 
Stadt Bornheim beschlossen:

Artikel I

In § 2 Abs. 2 der Hundesteuersatzung wird die Rasse „Alano“ 
gestrichen.
§ 3 der Hundesteuersatzung wird um folgenden Absatz. 4 er-
gänzt und Absatz 5 wie folgt neu gefasst:
(4) Steuerbefreiung befristet auf ein Jahr wird auf Antrag ge-

währt für Hunde, die aus dem Tierheim Troisdorf für minde-
stens zwei Jahre als Eigentum in den Haushalt aufgenommen 
werden. Der Nachweis ist durch schriftliche Bescheinigung 
des Tierheims zu führen.

(5) Für gefährliche Hunde im Sinne von § 2 Abs. 2 wird eine Steu-
erbefreiung nach Absatz 3 und Absatz 4 nicht gewährt.

§ 4 Abs. 4  der Hundesteuersatzung wird wie folgt neu gefasst:
(4) Eine Steuerermäßigung nach Abs. 1 Ziffer 1 wird für einen 

Hund je zu bewachenden Gebäude, eine Steuerermäßigung 
nach Abs. 2 für höchstens 2 Hunde je landwirtschaftliches 
Anwesen gewährt.
Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird eine Steu-
erermäßigung nach den Absätzen 1 bis 3 nicht gewährt.

§ 7 Abs. 2 der Hundesteuersatzung wird wie folgt neu gefasst:

(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen 
des Festsetzungsbescheides für die zurückliegende Zeit und 
dann vierteljährlich am 15.02., 15.05. 15.08. und 15.11 mit 
einem Viertel des Jahresbetrages fällig. Die Steuer kann am 
15.05. für das ganze Jahr im Voraus entrichtet werden.
Auf Antrag des Steuerschuldners kann die Hundesteuer ab-

weichend vom Satz 1 am 1. Juli in einem Jahresbetrag ent-
richtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 30. Sep-
tember des vorangehenden Kalenderjahres gestellt werden. 

Artikel II

Die Satzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende 3. Satzung vom 23.09.2014 zur Änderung der Hun-
desteuersatzung der Stadt Bornheim (Hundesteuersatzung) vom 
18.12.2001 mache ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in 
Verbindung mit der Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht bekannt.

Hinweis

Ich weise darauf hin, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

2. die Satzung, sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder

4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Bornheim vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Bornheim, den 23.09.2014
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der 3. Satzung vom 23.09.2014 zur  
Änderung der Hundesteuersatzung der Stadt Bornheim vom 18.12.2001

Auf allen Friedhöfen der Stadt Bornheim endet am 31.12.2014 das 
Nutzungsrecht an Reihengräbern, in denen bis einschließlich 1994 
Verstorbene nach dem 5. Lebensjahr und bis einschließlich 1999 Ver-
storbene bis zum 5. Lebensjahr bestattet worden sind.
Die Verfügungsberechtigten der aufgerufenen Gräber werden gebe-
ten, gemäß § 23 Abs. 2 der Satzung für die Friedhöfe der Stadt Born-
heim vom 09.12.2009 bis zum 31.03.2015 die Grabmale, sonstige 
bauliche Anlagen sowie Einfassungen zu entfernen und die Grab-
stätten zu räumen. Nicht fristgerecht entfernte Grabaufbauten und 
Gewächse gehen gemäß § 23 Abs. 2 der Friedhofssatzung entschä-
digungslos in das Eigentum der Stadt Bornheim über. Die abzuräu-
menden Reihengräber werden außerdem durch besondere Hinweis-
schilder auf den Grabstätten gekennzeichnet.
Ab 01.04.2015 werden die oben bezeichneten Gräber durch den 
Stadtbetrieb Bornheim -kostenfrei- geräumt.

Ihre Rechte: Gegen diese Aufforderung können Sie vor dem Ver-

waltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Ver-
waltungsgerichts Klage erheben. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene 
Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.

Bornheim, den 10. September 2014

-Der Vorstand-
In Vertretung
gez. Oliver Schmitz

Öffentliche Bekanntmachung – Aufruf von Reihengräbern auf den  
Friedhöfen der Stadt Bornheim

n Unter anderem im Rathaus zu sehen: Ein Bild der Burg Rösberg um ca. 1935

Historische Ansichten im  
Bornheimer Rathaus ausgestellt
Das Stadtarchiv zeigt aktuell in 
der Bürgerhalle des Bornheimer 
Rathauses eine Auswahl an hi-
storischen Gebäudeaufnahmen 
aus dem Bornheimer Stadtge-
biet. 
Die großformatigen Bilder zei-
gen verschiedene Objekte aus 
sämtlichen Ortschaften an Rhein 
und Vorgebirge. Dabei reicht die 
Bandbreite vom Bau der Ders-
dorfer Pfarrkirche St. Albertus 
Magnus über das alte Widdiger 
Gasthaus Kaebe bis hin zu den 
im Kriege zerstörten Herren-
häusern Burg Rösberg und Haus 
Londorf. 
Die Ausstellung ist in den kom-
menden Wochen während der 
Öffnungszeiten des Rathauses zu 
sehen. Der Eintritt ist frei.


